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gen Person bezogen, soweit sie nach den Steuergesetzen dieses 
Staates ais Einkünfte einer ansássigen Person gelten. 

Die Frist für die Begründung einer Betriebsstãtte bei Bauaus-
flihrungen und Montagen nach Art. 5 Abs. 3 betrágt künftig neun 
Monate statt bislang zwbif Monate. Diese Fria gilt auch, wenn 
Einrichtungen, Bohrinseln oder -schiffe für die Erforschung von 
Naturschãtzen genutzt werden. 

Neu ist Art. 9 (Gewinnberichtigung bei verbundenen Unter-
nehmen), der dem OECD-MA entspricht. 

Bei Dividenden wird der bislang geltende einheitliche Quel-
lensteuersatz von 15 % entsprechend dem OECD-MA durch einen 
gespalteten Steuersatz von 5 %bei Dividenden aus zwischengesell-
schaftlichen Beteiligungen mit mindestens 10 % Beteiligungshühe 
und von 15 %in allen anderen Hllen ersetzt. 

Bei Zinsen hat bislang nur der Ansássigkeitsstaat des Empfán-
gers der Zinsen das Besteuerungsrecht. Künftig darf auch der 
Quellenstaat grundsãtziich eine Steuer i. H. von 5 % erheben; die-
ses Besteuerungsrecht gilt jedoch nicht bei Regierungskrediten, 
bei Krediten im Zusammenhang mit der Lieferung von gewerbli-
cher oder wissenschaftlicher Ausrüstung oder mit Warenverkàu-
fen oder bei Bankdarlehen. 

Bei Lizenzgebühren gilt der bisherige Quellensteuersatz von 
5 %fort; allerdings findet er bei Ausrüstungs-Leasing nur noch bis 
Ende 2014 Anwendung. Der Begriff „Lizenzgebühren" umfasst 
neu auch Vergütungen für die Überlassung von Persbnlichkeits-
rechten. 

Die Bestiminungen über die Besteuerung von VerâuBerungs-
gewinnen folgen weitgehend dem OECD-MA. Hiervon abwei-
chend wird dem Quellenstaat nicht nur bei Gewinnen aus der Ver-
áuBerung von Anteilen an Irnmobiliengesellschaften, sondem all-
gemein bei Anteilsverãullerungen ein Besteuerungsrecht zugewie-
sen. Dies entspricht der geltenden Rechtslage; neu ist allerdings, 
dass AnteilsveriuBerungen von borsennotierten Gesellschaften 
ausgenommen sind. AuBerdem ist die Wegzugsregelung neu. In 
Fálen, die der Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG unterliegen, 
berücksichtigt Bulgarien bei seiner Besteuerung künftig den be-
reits in Deutschland besteuerten Vermbgenszuwachs. 

Bei Einkünften aus unselbstãndiger Arbeit ist für die Anwen-
dung der 183-Tage-Regelung abweichend vom OECD-MA wei-
terhin das Steuerjahr mai3gebend. Die 183-Tape-Regelung ist 
nicht in Fállen von gewerblicher Arbeitnehmer-Uberlassung an-
wendbar. 

Für Sozialversicherungs-Renten und Wiedergutmachungs-
leistungen hat neu nur der Kassenstaat ein Besteuerungsrecht; für 
alie anderen Ruhegehálter, Renten und àhnliche Vergütungen hat 
wie bisher der Ansãssigkeitsstaat des Empfàngers der Vergütungen 
das ausschlieBliche Besteuerungsrecht. 

Die Bestimmungen über den bffentlichen Dienst entsprechen 
dem OECD-MA; sie umfassen auf Seiten Deutschlands neben den 
Gebietskiirperschaften auch andere juristische Personen des õf-
fentlichenRechts, wie. z. B. bffentlich-rechtliche Rundfunk- oder 
Fernsehanstalten oder Handelskammem, sowie das Goethe-Insti-
tut und den DA AD. 

Zur Fõrderung des wissenschafdichen Austausches enthãlt das 
nele wie bereits das geltende DBA eine Sonderregelung Rir Pro-
fessoren, Lehrer, Studenten und Auszubildende. 

Deutschland vermeidet die Doppelbesteuerung bei tatsáchli-
cher Besteuerung in Bulgarien durch die Freistellungsmethode mit 
Aktivitãtsklausel und Progressionsvorbehalt, insbesondere bei Ge-
winnen aus bulgarischen Betriebsstátten und Ausschüttungen bul-
garischer Gesellschaften bei zwischengesellschaftlichen Beteili-
gungen, und im abrigai durch die Anrechnungsmethode. Eine 
Umschalt-Klausel, nach der unter bestimmten Voraussetzungen 
zur Anrechnungsmethode übergegangen werden kann, ergánzt 
die Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Bulgarien 
vermeidet die Doppelbesteuerung ebenfalls grds. durch Steuer-
freistellung mit Progressionsvorbehalt; bei Dividenden, Zinsen,  

Lizenzgebühren und Gewinnen aus AnteilsveráuBerungen ist eine 
Steueranrechnung vorgesehen. 

Der bilaterale Auskunftsverkehr ia bisher auf den Austausch 
von Ausktinften zur Durchführung des DBA besehránkt; er bein-
haltet künftig einen umfassenden Informationsaustausch und er-
streckt sich neben Bankauskiinften auch auf Auskünfte für andere 
Zwecke, wie z. B. zur Bekãmpfung von Geldwãschedelikten, Kor-
ruption und Terrorismusfinanzierung. Die deutsche Datenschutz-
Manso' wurde in das Protokoll aufgenommen. 

Neu sind die Bestinunungen über die Amtshilfe bei der Beitrei-
bung von Steuern (Art. 26), die Verfahrensregelungen Rir die 
Quellenbesteuerung (Art. 27) und die Bestimmung, dass das DBA 
der Anwendung nationaler Missbrauchsregelungen nicht entge-
gensteht (Art. 28). 

Das Abkommen bedarf zu seinem Inkrafttreten der Ratifika-
tion. Es ist auf Steuern anwendbar, die ab dem Jahr nach seinem In-
krafttreten echoben werden. Falis das Gesetzgebungsverfahren in 
beiden Vertragsstaaten in diesem Jahr durchgefiihrt wird und der 
zum Inkrafttreren erforderliche Austausch der Ratifikationsur-
kunden ebenfalls in diesem Jahr erfolgen soiite, wiirde das Abkom-
men auf Steuern ab 2012 anwendbar seio. 

Oberregierungsrãtin Birgit Hirscher, Küln 

Auskindische Rechtsentwicklungen 

Brasilien: Verrechnungspreise - Anderungen in der brasili-
anischen Einfuhnviederverkaufspreismethode 

Durch die am 28. 12. 2009 erschienene Provisorische Verord-
nung Nr. 478/2009 wurden wichtige Anderungen in den brasilia-
nische Verrechnungspreisregeln eingeführt. Eine Provisorische 
Verordnung gilt ais Gesetz, soil aber vom Kongress bestãtigt wer-
den; falis dies innerhalb 120 Tagen nicht passiert, gelten die Ande-
rungen nicht. Eine dieser Anderungen war die Vertretung der ehe-
maligen- Einfiihrungswiederverkaufspreismethode (Preço de Re-
venda Menos Lucro —PRL) für eine Variation, das Preço de Venda Me-
nos Lucro (PVL). 

Brasilianische Verrechnungspreisregeln folgen nicht den 
OECD-Richtlinien. Die Methoden sind zwischen Einfuhr- und 
Ausfuhrmethoden getrennt, und die Gewinnmargen sind (tat-
sãchlich) gesetzlich festgelegt. Folglich war PRL nicht nur für 
„reine" Absàtze anwendbar, sondem auch für Rohstoffe und an-
dere Materien. 

Die ursprüngliche Fassung des Gesetzes Nr. 9430/1996 
machie keinen Unterschied zwischen Rohstoffen und fertigen 
Produkten, die Rechtsprechung hat bestãtigt, dass PRL in beiden 
Fálen anwendbar war. Das Gesetz Nr. 9959/2000 hat dies geán-
dert, und Sonder-Gewinnmargen für Produkte, die in Brasilien 
weiterverarbeitet werden sollen, festgelegt. Die brasilianischen 
Behbrden haben dann mittels Verordnung 243/2002 die nenen 
Regelungen so ausgelegt, dass in jedem Fall eine 60%ige Gewinn-
marge erwartet wird, unabhángig davon, ob der Herstellungsan-
teil in Brasilien erheblich gewesen ist. Diese Auslegung wurde von 
der Industrie nicht akzeptierr, und viole Filie wurden vor das Ver-
waltungsgericht gebracht; eine Entscheidung wird bis 2010 erwar-
tet. Nach h. M. sei die Verordnung 243/2002 gesetzwidrig, der 
Gesetzgeber habe nicht diese 60%ige Gewinnmarge festgestellt, 
sondem die Gewinnmarge solle je nach dem Gewicht der lokalen 
Herstellung fixiert werden. 

Die PVL-Methode folgt der Anweisungslogil, der Verordnung 
243/2002, da sie verlangt, dass die Beteiligung der eingeftihrten 
Produkte, Rechte oder Dienstleistungen in dem Endproduktspreis 
(oder Rechts-, oder Dienstleistungs-) berechnet werden soll, bevor 
die Gewinnmarge angewandt werde. Die Gewinnmarge wurde 
aber auf 35 % rociem Diese Marge ist viel hóher ais die frühere 
20%-Gewinnmarge für fertige Produkte, aber auch viel niedriger 
ais die 60%ige Marga Rir lokale Herstellung. 
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Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen PVL und frühe-
rer PRL ist, dass die Verordnung 243/2002 verlangte, PRL sollte 
nicht nur Importkosten kontrollieren (FOB), sondem auch 
Fracht- und Versicherungskosten (CIF). Nach den nenen PVL-Re-
geln ist dies kein Problem mehr. 

Die Provisorische Verordnung 478/2009 hat weitere MaBnah-
men Rir Verrechnungspreise eingeführt. Nennenswert ist, dass der 
Steuerpflichtige früher alie Methoden gleichzeitig anwenden 
konnte, er brauchte also nicht eine Methode wãhlen, jetzt soll er 
sich Rir eine Methode entscheiden und diese in seiner Steuererklà-
rung mitteilen. 

Auch ist wichtig, dass in Zukunft der Finanzminister unter-
schiedliche Gewinnmargen je nach Industriezweig fixieren soll, 
die gesetzlichen Gewinnmargen also geãndert werden kiinnen. Es 
ist aber nicht unbestritten, ob dies auch dann passieren kann, wenn 
der Finanzminister haltere Gewinnmargen stellt, also ob dies nicht 
das Gesetzmieigkeitsprinzip verletzt. 

Im Moment werden die nenen Regeln diskutiert, es ist noch 
nicht klar, ob sie schon Rir 2010 anwendbar sind, es ist auch mõg-
lich, dass der Kongress viel ándern wird. Denn auch die 35%ige 
Gewinnmárge wird nicht von allen Seiten akzeptiert. 

Prof. Dr. Luis Eduardo Schoueri, Vinicius Feliciano Tersi, Lama Martins 
Advogados, São Paulo 

1. Frankreich: Reform der Gewerbesteuer 
Seis 1. 1. 2010 wurde die Gewerbesteuer also offiziell abge-

schafft und micteis Finanzgesetz 2010 durch den „contribution eco-
nomique territoriale" (CET = eirdichen Wirtschaftsbeitrag) ersetzt. 

Der CET entspricht dem Versprechen des franzasischen Staats-
prãsidenten und den Erwartungen der Unternehmen, der Besteue-
rung der Anlageinvestitionen ein Ende zu setzen. 

In der Tat besteht der Hauptbeitrag der Reform darin, die Be-
steuerung der für die Aktivitãt des Unternehmens nonvendigen 
Ausrüstung und des nõtigen Mobiliars endgültig abzuschaffen. 

Der neue CET beinhaltet zwei unterschiedliche Teile: den Bei-
trag Rir liegendes Gut der Unternehmen (CFE) und den Beitrag 
Rir Mehrwert der Unternehmen (CVAE). 

Was erstens den CFE anbelangt, entspricht dieser in seinen 
groBen Zügen (trotz einer kleinen Erweiterung reines Anwen-
dungsbereiches auf die Vemtietung von Immobilien im bloBen 
Zustand, die nicht Rir Wohnzwecke gedacht sind und Bruttoein-
nahmen von mehr ais 100 000 € erreichen) dem Teil der Gewer-
besteuergrundlage, der auf dem mdglicherweise grundsteuer-
pflichtigen Vermügen beruht. 

Der CFE besteht also darin, den Mietwert des liegenden Gutes 
bezüglich der Immobilien, die den Unternehmen zur Verfügung 
stehen, entsprechend den gleichen allgemeinen RegeM steuerlich 
zu belasten, die bis jetzt auf die Gewerbesteuer zur Anwendung 
kommen. 

Rir Industriebetriebe, dic die Hauptbegünstigten der Reform 
sind, gibt es auf den Mietwert der Industriegebãude einen Sonder-
erabschlag i. H. von 30 %. 

Der CVAE entspricht in vielen Punkten dem früheren Min-
destbeitrag. 

Sein Anwendungsbereich ist jedoch betráchtlich enveitert, da 
er die Unternehmen betrifft, deren Umsatz über 152 000 € ohne 
MwSt liegt, wãhrend der Mindestbeitrag nur von den Unterneh-
men geschuldet war, die einen Umsatz von mehr ais 7 600 000 € 
erzielen. 

Es handelt sich jedoch um einen Progressivsatz, der von O bis 
1,5 % des von den Unternehmen erzielten Mehrwerts vadiem 

Aufierdem hat das Finanzgesetz 2010 neue Definitionen des 
Mehrwertes gegeben, die ais Grundlage Rir diese Steuer dienen. Es 
gibt von nun an eine allgemeine Definition, und es wurden vier 
Sonderveranlagungsverfahren eingeführt, um einige Sektoren, 
insbesondere den Banksektor, zu veranlagen. 

Das Finanzgesetz 2010 hat ein System vorgesehen, das dem 
existierenden System Rir die Gewerbesteuer ziemlich nahe 
konunt, bzw. die Festsetzung einer Hõchstgrenze entsprechend 
dem Mehrwert des Ortlichen Wirtschaftsbeitrags (CET), das heiBt 
des CFE-Gesamtbeitrages, des Beitrages des CVAE und der Sou-
dereinfichtungsgebühren. 

Somit ist Rir den CET-Beitrag ein Heichstsatz von 3 % vorge-
schen (anstatt 3,5 %im Rahmen der Gewerbesteuer). 

Wãhrend die Reform zum Beispiel die Firmen aus dem Indus-
triesektor begünstigt, gehtirt die Dienstleistungsbranche zu den 
Verlierern. Um Rir diese Steuerpfiichtigen die negativen Folgen 
der Reform zu dãmpfen, hat der Gesetzgeber ein Ubergangssys-
tem „der Verlustdãmpfer" geschaffen, das den Steuerzahlern, die 
eine bedeutende Erhõhung ihrer Besteuerung erfahren, diese 
durch eine degressive Steuererleichterung Rir deren zwischen 
2010 bis 2013 aufgestellte Steuern begrenzt. Dieser Mechanismus 
betrifft die Unternehmen, deren CET-Betrag (sowie einige gleich-
gestellte Gebühren) 500 € und 10 % über der gesamten Kõrper-
schafsteuer und den gleichgestellten Gebühren liegen wird, die im 
Jalne 2010 geschuldet worden wáren, wenn die Gewerbesteuer 
auch weiterhin zur Anwendung kàme. 

Insgesamt wird Iaut dem Wirtschafts- und Finanzministerium 
im Jahre 2010 die Abschaffung der Gewerbesteuer die Steuerlast 
der Unternehmen um 12,3 Milharden € reduzieren. Diese Er-
leichterung wird sich in den folgenden Jahren auf 6,3 Milliarden € 
belaufen. 

Charles Kem, FIBA, Strafiburg 

2. Frankreich: Entwicklung des franzásischen Steuerrechts 
zum 1. 1.2010 

Mit der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes file 2010 und 
des Jahressteuerànderungsgesetzes Rir 2009 hat Frankreich zum 
1. 1. 2010 umfangreiche steuerliche MaBnahmen umgesetzt. Da-
bei wurde versucht, einerseits das Investitionsldima zu verbessern 
und andererseits das Haushaltsdefizit nicht ufedos auszuweiten. 
Herausgekommen ist eine Strukturreform der Kommunalsteuern 
(Abschaffung der taxe professionnelle) und eine ganze Reihe von 
MaBnahmen im Bereich der Unternehmensbesteuerung, die auch 
Rir deutsche Unternehmen von Bedeutung sind. 

1. Ahschajiing derfranzasischen Gewerbesteuer ( „taxeprofessionnelle") 
und Eitaiihrung zweier nanar Steuern 

Die taxe professionnelle ais wichtigste Komtnunalsteuer in 
Frankreich (vergteichbar mit der Gewerbesteuer in Deutschland) 
wurde mit Wirkung zum 1. 1.2010 durch die contribution econo-
migue territoriale (CET) ersetzt. Die CET setzt sich aus zwei 
neuenKommunalsteuern zusammen: 
• Die cotisation foncière des entreprises (CFE) ist eine Att 

Grundsteuer auf wirtschaftlich genutzte Immobilien. Sie trifft 
alle Unternehmen, die Immobilien ais Eigentümer oder ais 
Mieter bzw. Leasingneluner nutzen. Bemessungsgrundlageist 
ein fortgeschriebener Einheitswert des Grundvermágens, auf 
den der kommunale Hebesatz angewandt wird. 
Die cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ist 
eine landeseinheitliche Steuer auf die Wertschõpfung der Un-
ternehmen. Die Wertschõpfung ais BemessungsgrundIageent-
spricht in etwa dem EBIT vor Personalaufwand. Der Steuer-
satz ist progressiv und betrãgt rnaximal 1,5 % der Wertschap-
fung. Der tatsãchlich anwendbare Satz ist vom Umsatz dos Un-
ternehmens abhàngig. 

Beide neue Steuern werden grundsãtzlich von allen Unternehmen 
(Gesellschaften und Privatpersonen) geschuldet, die regelnüBig 
eine wirtschaftliche (im Sinne von gewerbliche oder freiberufliche) 
Tãtigkeit in Frankreich ausüben. Die Vermictung von Immobi-
lien, die nicht Wohnzwecken dienen, wird vom Gesetz neuerdings 
ebenfalls ais wirtschaftliehe Tátigkeit definiert und untediegt da-
her den nenen Kommunalsteuern. 


